
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durchführung von Abnahmeprüfungen, wiederkehrende 
Prüfungen, Prüfung nach außergewöhnlichen Ereignis-
sen sowie Prüfung nach Aufstellung prüfpflichtiger 
Arbeitsmittel gem. AM-VO §§ 7, 8, 9 und 10: 

1. Krane einschließlich Bau- und Turmdrehkrane 
2. Ladekrane auf schienengebundenen und nicht 

schienengebundenen Fahrzeugen 
3. sonstige kraftbetriebene Arbeitsmittel zum Heben 

von Lasten, die vor der Verwendung eingebaut 
werden müssen (Bauaufzug, Dachdeckeraufzug) 

4. Hubtische zur Beförderung von Gütern 
5. Fahrzeughebebühnen für PKW, LKW und Railway 
6. Stapel-Parker-Anlagen für PKW 
7. Ladebordwände und Anpassrampe 
8. Absetzkipper und Abschleppbrille 
9. Kleinhebezeuge (Kettenzug, Seilwinde, Katzbahn 

mit/ohne Hebezeug) 
10. Berge- und Zugwinden 
11. Regalbediengerät (mit/ohne Personenmitfahrt) 
12. Hubstapler mit hubbewegtem Fahrersitz 
13. Flurförderzeug (Gabelstapler, Deichselstapler, 

Kommissionier- und Regalbedienstapler) 
14. Arbeitskörbe für Krane, Hubstapler, Frontlader 
15. Hubarbeitsbühnen für Personen (Teleskoparbeits-

bühne, Steiger, Scherenarbeitsbühne) 
16. Arbeitsmitteln zum Heben von ArbeitnehmerInnen 

und Lasten (Bauaufzug mit Personentransport, 
Fassadenbefahranlagen, etc.) 

17. Bagger und Radlader zum Heben von Einzellasten 
18. Lastaufnahmeeinrichtungen und Anschlagmittel für 

Lasten oder Arbeitskörben (Traverse, Ladegabel, 
Zange, Klemme, Vakuumheber, Lastmagnet) 

19. Stetigförderer (Förderband und Rollbahn ab 5 m 
Länge) 

20. kraftbetriebene Türen und Tore (Rolltor, 
Sektionaltor, Schiebetor, Schnelllauftor) 

21. automatische Türen (Schiebetür, Drehflügeltür, 
Falttür) 

22. Tore, die sich nach oben öffnen (Torblattfläche  
>10 m2) 

23. Stetigförderer (Förderband und Rollbahn ab 5 m 
Länge) 

24. Klein- und Werkstattpresse, Produktions- und Ab-
kantpresse 

25. und mehr...  

Erstellung einer Dokumentation gem. AM-VO § 11: 

• Ausstellung eines neuen Prüfbuches 
• Eintrag der Prüfung in ein bestehendes Prüfbuch 
• Ausstellung einer Zweitschrift (wenn erforderlich) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASchG 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 

Durchführung von Erstprüfungen und jährlich wieder-
kehrenden Prüfungen gem. ASchG an: 

1. diverse Leitern (Stehleiter, Anlehnleiter, festverlegte 
Leiter) 

2. automatische Schrankenanlage 
3. ortsfeste Regalsysteme (Palettenregal) 
4. handbetriebene Hebezeuge (Flaschenzug, 

Greifzug) 
 
 

FK-V 
Fachkenntnisnachweis-Verordnung 

Referententätigkeit gem. FK-V bei Ausbildung vor Ort von: 
1. Hubstaplerfahrer/in 
2. Kranführer/innen aller Kranarten (Laufkrane 

bis/über 30 t, Baukrane, Lade- und Autokrane) 
Für Anfragen stehe ich gerne zur Verfügung, der Kurs wird 
jedoch mit einem Partnerunternehmen durchgeführt. 
 
 

PSA-V 
Verordnung pers. Schutzausrüstung 

Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen gem.    
PSA-V an: 

• einfacher persönlicher 
Schutzausrüstung gegen Absturz (Auffanggurt, 
Verbindungselemente) 
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Prüfleistung 
Prüfer im Arbeitnehmerschutz 
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